
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Moringen 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung der Stadt Moringen: 

 

Bebauungsplan Nr. 39 „Solarpark Ziegenberg“:  

 
Veröffentlichungsfrist und öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. 
der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. 
§ 4 Abs. 2 BauGB 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Moringen hat in seiner Sitzung am 26.02.2024 
die Entwurfsunterlagen des Bebauungsplanes Nr. 39 „Solarpark Ziegenberg“ gebilligt 
und den Veröffentlichungs- bzw. Auslegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
gefasst. 

Hintergrund der Planung: 
Ein lokaler privater Investor möchte am Ziegenberg in der Nähe des an der 

Bundesstraße B241 gelegenen Emilienhofs nordwestlich von Berwartshausen auf 

dem Flurstück 159, Flur 8, Gemarkung Moringen mit einer Fläche von ca. 6,37 ha 

eine Freiflächen-Photovoltaikanlage (FPVA) errichten. 

Das Areal befindet sich im planungsrechtlichen Außenbereich gemäß § 35 BauGB, 

da sie weder in einem Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplanes, noch 

innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils gemäß § 34 BauGB liegt. Das 

Plangebiet ist bisher unbebaut. Zur Baurechtssetzung ist die Aufstellung eines 

Bebauungsplanes im Normalverfahren nach Europarecht (EAG-Bau) erforderlich.  

Die Fläche ist im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Moringen als 

gewerbliche Baufläche dargestellt. Aufgrund der anvisierten Nutzung zu gewerblicher 

Sonnenenergienutzung ist es für die Städtebauliche Entwicklung und Ordnung daher 

nicht notwendig den Flächennutzungsplan zu ändern. 

Die Stadt Moringen hat gemäß § 1 Abs. 3 BauGB Bauleitpläne aufzustellen bzw. zu 

ändern, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 

erforderlich ist. 

PV-Freiflächenanlagen sind nur in einem Abstand von 200m entlang von 

Autobahnen und Schienenwegen im Außenbereich privilegierte Vorhaben. Bei 

anderen Standorten ist für die die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von PV-

Anlagen im Außenbereich grundsätzlich die Aufstellung eines Bebauungsplanes 

erforderlich. 



Das Plangebiet des Bebauungsplanes wird wie folgt umgrenzt: 

(Kartengrundlage: Amtliche Karte 1:5000 (AK5), Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der 

Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung 2023) 

Gem. § 3 Abs. 2 BauGB wird der Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 39 „Solarpark 

Ziegenberg“ nebst Begründung, Umweltbericht und Fachgutachten in der Zeit  

vom 15.03.2024 bis einschließlich 17.04.2024 

auf der Internetseite der Planungsgruppe Puche unter  

https://pg-puche.de/beteiligungsverfahren-bauleitplanung/ sowie auf der Homepage 

der Stadt Moringen unter  

https://www.moringen.de/stadt-moringen/wirtschaft-bauen-umwelt/bauleitplaene-im-

beteiligungsverfahren/ veröffentlicht. 

Zudem liegen die Unterlagen während des o.g. Zeitraumes im Rathaus der Stadt 
Moringen, Amtsfreiheit 8/10, 37186 Moringen, für jede Person zur Einsicht während 

der Dienststunden öffentlich aus.  

Während der Veröffentlichungsfrist und der öffentlichen Auslegung können alle an 

der Planung Interessierten die Planunterlagen einsehen sowie Stellungnahmen auf 

elektronischem Wege unter info@pg-puche.de abgeben. Bei Bedarf besteht die 

Möglichkeit postalisch Stellungnahmen an die Stadt Moringen unter der o.g. Adresse 

oder an die Planungsgruppe Puche, Häuserstraße 1, 37154 Northeim, abzugeben. 

Nach dieser Frist abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 

über den Bebauungsplan und den Flächennutzungsplan unberücksichtigt bleiben. 

Zur selben Zeit werden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

beteiligt.  

https://pg-puche.de/beteiligungsverfahren-bauleitplanung/
https://www.moringen.de/stadt-moringen/wirtschaft-bauen-umwelt/bauleitplaene-im-beteiligungsverfahren/
https://www.moringen.de/stadt-moringen/wirtschaft-bauen-umwelt/bauleitplaene-im-beteiligungsverfahren/
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Folgende umweltrelevante Informationen nach § 3 (2) Satz 2 BauGB sind verfügbar 

und können eingesehen werden: 

• Umweltbericht: 

o Aussagen zu Darstellungen von Landschaftsplänen und sonstigen 

Plänen 

o Auseinandersetzung mit den Schutzgütern Tiere und Pflanzen sowie 

biologische Vielfalt und Artenschutz, spezielle artenschutzrechtliche 

Prüfung, Boden/Bodenwasser/Grundwasser, Oberflächengewässer, 

Fläche, Klima/Luft (Lokalklima), Landschaftsbild / Ortsbild, Menschen 

einschl. Gesundheit und Bevölkerung insgesamt, Kultur- und sonstige 

Sachgüter sowie Wechselwirkungen zwischen den Belangen des 

Umweltschutzes 

o Aussagen zu Klimaschutz und Klimaanpassung 

o Aussagen zur Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle und 

Katastrophen, zur Vermeidung von Emissionen sowie zum 

sachgerechten Umgang mit Altlasten und Abwässern, zur Nutzung 

erneuerbarer Energien, zur sparsamen und effizienten Nutzung von 

Energie sowie zur Kumulierung mit den Auswirkungen weiterer 

Planungen 

o Aussagen zur naturschutzrechtlichen Eingriffs-Ausgleichsregelung  

• Faunistische Untersuchung bzw. artenschutzrechtlicher Fachbeitrag mit 

Aussagen zur Bestandsaufnahme und Bewertung von Fledermäusen, Vögeln 

und Feldhamstern 

• umweltbezogene Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung: 

o Hinweise auf nahegelegene Bodendenkmale und eine erhöhte 

Funderwartung im Plangebiet (archäologische Verdachtsfläche)   

o Hinweise zur Wasserwirtschaft (angrenzende Gewässer, 

Gewässerschutzstreifen, Genehmigungsverfahren, Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen) 

o Hinweise zu Artenschutz und Bauzeitenregelung und empfohlenen 

Festsetzungen  

o Hinweise zu Bodenschutz und Baugrundbeschaffenheit bzw. 

Erdfallgefährdung 

o Hinweise zur Vermeidung von Blendwirkungen 

 

Stadt Moringen, den __.__.____ 

Die Bürgermeisterin 

 

 

_______________ 


